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1 Wählbarkeit

Das Fach „Management der Softwareentwicklung“ ist ein Wahlpflichtfach (auch „Spezielle
Wirtschaftsinformatik“ genannt) im Hauptstudium des Diplomstudienganges Wirtschaftsinformatik gemäß § 10
Abs. 1 der Studienordnung vom 26.02.1997 und Teil der Diplomprüfung gemäß § 18 Abs. 2 der
Prüfungsordnung vom 17.12.1996.

2 Lehrveranstaltungen (Pflichtveranstaltungen)

Bezeichnung Typ SWS Turnus

Management des Softwareprozesses V 2 2 (SS)

Übung zu Management des Softwareprozesses Ü 1 2 (SS)

Management des Softwareproduktes V 2 2 (WS)

Übung zu Management des Softwareproduktes Ü 1 2 (WS)

Spezielle Aspekte des Management der Softwareentwicklung V 2 2 (SS)

Übung zu Spezielle Aspekte des Management der SW-Entwicklung Ü 1 2 (SS)

Hauptseminar Systementwicklung S 2 2 (WS)

3 Empfehlungen für den Aufbau des Studiums

Zunächst sollten die Vorlesungen und Übungen und danach das Hauptseminar besucht werden.

4 Erwerb von Leistungsnachweisen

In der Pflichtveranstaltung Hauptseminar „Management der Softwareentwicklung“ besteht die Möglichkeit
zum Erwerb eines Leistungsnachweises.

5 Fachprüfungen

Die Fachprüfung (Examen) besteht aus einer mündlichen Einzel-Prüfung von 20 - 40 Minuten Dauer. Die Prüfung
bezieht sich auf die Inhalte der Vorlesungen und Übungen im Fach Management der Softwareentwicklung. Die
Inhalte des Hauptseminars werden nicht abgeprüft.
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6 Anfertigung einer Diplomarbeit

Voraussetzung für die Übernahme einer Diplomarbeit im Wahlpflichtfach „Management der
Softwareentwicklung“ ist der Erwerb eines Leistungsnachweises in diesem Fach. Darüber hinaus kann eine
Diplomarbeit im Pflichtfach „Allgemeine Wirtschaftsinformatik“ übernommen werden, sofern eine der beiden
Fachprüfungen in diesem Fach erfolgreich abgelegt wurde.

Zur Unterstützung der Wahl des Diplomarbeitsthemas sind u.a. folgende Möglichkeiten vorhanden:
• Aushänge an den Schwarzen Brettern und Bekanntmachungen im World Wide Web (siehe Punkt 9) oder
• Suchen und Formulieren eines eigenen Diplomarbeitsthemas. Hierbei kann der Student folgende Punkte als

Orientierung verwenden:
- Weiterverfolgung eines Hauptseminarthemas sowie die
- Forschungsthemen des Lehrstuhls.

Das Diplomarbeitsthema wird durch den Lehrstuhlinhaber vergeben.

7 Informationen des Lehrstuhls

Informationen des Lehrstuhls entnehmen Sie bitte den Aushängen im Pohlighaus oder im WiSo-Seminartrakt, den
Bekanntmachungen im Vorlesungsverzeichnis bzw. Vorlesungsleitfaden des jeweiligen Semesters oder dem
World Wide Web unter der Adresse: „http://www.systementwicklung.uni-koeln.de“

8 Bibliothek

Die Bibliothek der Lehrstühle für Informatik und Wirtschaftsinformatik befindet sich im Pohlighaus, 2. Etage. Die
Bibliothek wird als Präsenzbibliothek geführt (Nacht- und Wochenendausleihe möglich). Die Öffnungszeiten
werden per Aushang und im World Wide Web über den Link „Bibliothek“ auf der Seite
„http://www.informatik.uni-koeln.de/“ bekanntgegeben. Ein Chipkarten-Kopierer steht zur Verfügung.

9 PC-Pools

Die PC-Pools der WISO-Fakultät befinden sich im WISO-Gebäude (u.a. Raum 10, Raum 14, Raum 210).
Weitere PC-Pools sind in den Räumen der 3. Etage des Pohlighauses untergebracht. Die Pools sind mit IBM-
kompatiblen Computern ausgestattet. Die Pools sind für alle Studenten zugänglich. Die Öffnungszeiten werden
per Aushang und im World Wide Web über den Link „PC-Pools“ auf der Seite „http://www.informatik.uni-
koeln.de/“ bekanntgegeben.

10 Gültigkeit des Merkblattes

Dieses Merkblatt gilt vorbehaltlich möglicher, vom Lehrstuhl nicht zu beeinflussender Veränderungen (z.B.
Änderung der Prüfungs- bzw. Studienordnung) nur begrenzte Zeit. Es wird daher empfohlen, sich regelmäßig,
d.h. jedes Semester über den aktuellen Stand zu informieren.
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